
Als erstlich : an den Sonn - und gebothenen Feyertagen.
Von dem Weihnachtstage bis an den Tag der Hell. drey Könige.
Von dem Palmsonntage bis an den Ostermontag.
An den drey Bethtagen in der Krenzwoche.

Vom FrohnleichnamStage bis an den folgenden Donnerstag.
Die Stadtraths - und Stadtgerichts , Ferien werden eben so gehalten
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